
 

 

 

 

Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
zur fakultativen Verwendung. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

Klauseln zu den AVB Reisegepäck 1992/2008, Januar 2008 Seite 1 / 3 

 
 

Klauseln zu den AVB Reisegepäck 1992/2008 
 

Musterbedingungen des GDV 
 
 
 

Klausel 1 – Domizil-Schutz 

Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck 
besteht bei Jahresverträgen Versicherungsschutz 
auch für die Dauer von Fahrten und Aufenthalten mit 
dem eigenen oder dem Versicherten dienstlich über-
lassenen Kraftfahrzeug innerhalb des ständigen 
Wohnorts des Versicherten, solange sich die versi-
cherten Sachen innerhalb des Kraftfahrzeugs befin-
den. Ziffer 8.1 der AVB Reisegepäck gilt entspre-
chend. 

Klausel 2 – Erweiterter Domizil-Schutz 

Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck 
sind bei Jahresverträgen auch Gänge, Fahrten und 
damit verbundene Aufenthalte innerhalb des ständi-
gen Wohnorts des Versicherten mitversichert. Ziffer 
8.1 der AVB Reisegepäck gilt entsprechend. 

Klausel 3 – Urlaubs-Deckung 

Bei Jahresverträgen erhöht sich die vereinbarte Ver-
sicherungssumme für Urlaubsreisen von mindestens 
vier Tagen Dauer um eine zu vereinbarende Sum-
me. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist nicht erfor-
derlich. Im Versicherungsfall hat der Versicherte auf 
Verlangen nachzuweisen, dass der Schaden auf ei-
ner solchen Urlaubsreise eingetreten ist. 

Klausel 4 – Camping 

1. Abweichend von Ziffer 3.2 b) AVB Reisegepäck 
besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, 
die während des Zeltens oder Campings auf ei-
nem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder 
privaten Unternehmern eingerichteten) Cam-
pingplatz eintreten. 

2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (Ziffer 5.3 AVB 
Reisegepäck) im Zelt oder Wohnwagen zurück-
gelassen, so besteht Versicherungsschutz für 
Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl so-
wie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, wenn 

a) bei Zelten: 

 der Schaden nicht während der Nachtzeit 
eingetreten ist. Als Nachtzeit gilt allgemein 
die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. 
Das Zelt ist mindestens zuzubinden oder zu-
zuknöpfen. 

b) bei Wohnwagen: 

 dieser durch Verschluss ordnungsgemäß 
gesichert ist. Pelze, Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall (Ziffer 1.4 AVB 
Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt 
oder Wohnwagen nicht versichert. 

3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme 
jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, 

Jagdwaffen, Radio- und Fernsehapparate, 
Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, jeweils 
mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 

a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 
mitgeführt werden oder 

b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes 
zur Aufbewahrung übergeben sind oder 

c) sich in einem durch Verschluss ordnungs-
gemäß gesicherten Wohnwagen oder in ei-
nem fest umschlossenen und durch Ver-
schluss gesicherten Kraftfahrzeug auf einem 
offiziellen Campingplatz befinden. 

4. Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) be-
nutzt wird, sind Schäden durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, 
Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) ausgeschlossen. 

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-
genheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 
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Klausel 5 – Fahrräder 

1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck be-
steht Versicherungsschutz auch für Fahrräder, 
solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem 
Gebrauch befinden. 

2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch 
ein Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleich-
barem Sicherheitswert, hierzu zählen regelmäßig 
keine Rahmenschlösser, gesichert war. Ziffer 2.1 
AVB Reisegepäck bleibt unberührt. 

  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-
genheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

3. Der Versicherer ersetzt Schäden an mit dem 
Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig sei-
nem Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie 
zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekom-
men sind. 

4. Die Entschädigung je Versicherungsfall mit dem 
im Versicherungsvertrag vereinbarten Höchstbe-
trag ist begrenzt, wenn der Diebstahl während 
der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt all-
gemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 
Uhr. 

5. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 
Unterlagen über den Hersteller, die Marke und 
die Rahmennummer der versicherten Fahrräder 
zu beschaffen und aufzubewahren. 

  Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versi-
cherte diese Bestimmung, so kann er Entschädi-

gung nur verlangen, wenn er die Merkmale an-
derweitig nachweisen kann. 

Klausel 6 – Segelsurfgeräte 

1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck be-
steht Versicherungsschutz auch für Segelsurfge-
räte, solange sie sich nicht in bestimmungsge-
mäßem Gebrauch befinden. 

2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls 
durch ein Kabelschloss oder ein Schloss mit ver-
gleichbarem Sicherheitswert gesichert war. Ziffer 
2.1 AVB Reisegepäck bleibt unberührt. 

  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-
genheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

3. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 
den in dem Versicherungsvertrag vereinbarten 
Höchstbetrag begrenzt, wenn der Diebstahl wäh-
rend der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt 
allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 
Uhr. 

4. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 
Unterlagen über den Hersteller, die Bezugsquel-
le, die Marke und die Fabrikationsnummer der 
versicherten Segelsurfgeräte zu beschaffen und 
aufzubewahren. 

  Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versi-
cherte diese Bestimmung, so kann er Entschädi-
gung nur verlangen, wenn er die Merkmale an-
derweitig nachweisen kann. 
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Klausel 7 – Personengruppen 

Abweichend von Ziffer 1.1 AVB Reisegepäck gelten 
als Versicherte nur die im Versicherungsschein na-
mentlich benannten Personen und/oder der im Ver-
sicherungsschein beschriebene Personenkreis. 

Versicherungsschutz besteht für Familienangehörige 
und sonstige Personen gem. Ziffer 1.1 Abs. 1 AVB 
Reisegepäck nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist. 

Sofern für den Personenkreis gem. Ziffer 1.1 AVB 
Reisegepäck bei demselben Versicherer Verträge 
bestehen, erfolgt bei gemeinsamen Reisen eine Ad-
dition der Versicherungssumme (Summenaus-
gleich). 

Klausel 8 – Dienstreisen 

Versicherungsschutz besteht nur auf Dienst- und 
Geschäftsreisen, die im Auftrag des Versicherungs-
nehmers unternommen werden. 

Klausel 9 – Neuwertversicherung 

1. Abweichend von Ziffer 9.2 AVB Reisegepäck ist 
Versicherungswert derjenige Betrag, der allge-
mein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher 
Art und Güte am ständigen Wohnort des Versi-
cherten anzuschaffen (Neuwert). 

2. Für technische Geräte, die älter sind als .......... 
Jahre, sowie für Bekleidung und Wäsche, die äl-
ter sind als .......... Jahre, ist der Versicherungs-
wert nur der Zeitwert, wenn er durch einen Abzug 
für Alter, Abnutzung und Gebrauch sich erge-
bende Wert unter ....... % des Wiederbeschaf-
fungspreises (Neuwert) liegt. 

  Technische Geräte sind insbesondere Haus-
halts- und Küchengeräte, Foto-, Filmapparate 
und tragbare Video-Systeme jeweils mit Zube-
hör, Phono-, Radio- und Fernsehgeräte, Cam-
ping- und Sportgeräte. Zu Bekleidung und Wä-
sche rechnen auch Schuhe und Pelzwerk. 

Klausel 10 – Jahresverträge 

Ziffer 8.3 Reisegepäck findet keine Anwendung. 

Klausel 11 – Reisedauer 

1. Die Versicherung gilt für alle Reisen, die von den 
versicherten Personen innerhalb des Versiche-
rungsjahres unternommen werden. 

2. Versicherungsschutz besteht nicht für Reisen, 
die die im Versicherungsvertrag festgelegte Ma-
ximaldauer der einzelnen Reise überschreiten. 

3. Der Versicherungsschutz verlängert sich über die 
vereinbarte Maximaldauer hinaus bis zum Ende 
der Reise, wenn sich diese aus vom Versicher-
ten nicht zu vertretenden Gründen verzögert. 

Klausel 12 – Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen 

Abweichend von Ziffer 1.2 AVB Reisegepäck sind 
tragbare Autotelefone und Mobiltelefone vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen. 

 


